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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Graf und die Hofräte Dr. Blaschek und

Dr. Bachler als Richter, im Beisein der Schriftführerin Mag. Gubesch, über die Beschwerde des Diestler in W, vertreten

durch Dr. Marcella Prunbauer, Dr. Andreas Peyrer-Heimstätt und Dr. Leonhard Romig, Rechtsanwälte in 1010 Wien,

Mahlerstraße 7, gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien vom 8. November 2002, Zl. UVS-

07/A/24/365/1999/14, betreffend Bestrafung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, zu Recht erkannt:

Spruch

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Der Beschwerdeführer hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von EUR 51,50 binnen zwei Wochen bei sonstiger

Exekution zu ersetzen.

Begründung

Mit dem - nach Durchführung einer öCentlichen mündlichen Verhandlung - im Instanzenzug ergangenen, vor dem

Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid wurde der Beschwerdeführer der Begehung einer

Verwaltungsübertretung gemäß § 28 Abs. 1 Z. 1 lit. a iVm § 3 Abs. 1 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)

dahingehend für schuldig befunden, er habe als handelsrechtlicher Geschäftsführer der D Gesellschaft mbH mit dem

Sitz in W zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Arbeitgeberin am 27. August 1998 (um 14.30 Uhr) eine

namentlich näher bezeichnete Ausländerin ohne arbeitsmarktbehördliche Genehmigung (als Werbemittelverteilerin)

beschäftigt habe. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wurde über den Beschwerdeführer nach dem zweiten

Strafsatz des § 28 Abs. 1 Z. 1 AuslBG eine Geldstrafe in Höhe von S 30.000 (Ersatzfreiheitsstrafe drei Tage) verhängt.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde.

Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsstrafverfahrens vor, erklärte von der Erstattung einer

Gegenschrift Abstand zu nehmen und beantragte, die Beschwerde unter Zuerkennung des Vorlageaufwandes als

unbegründet abzuweisen.

file:///


Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

Der vorliegende Beschwerdefall gleicht jenem, welcher mit dem hg. Erkenntnis vom heutigen Tag, Zl. 2001/09/0195,

entschieden worden ist. Auf dieses Erkenntnis wird gemäß § 43 Abs. 2 zweiter Satz VwGG verwiesen.

Auch im vorliegenden Beschwerdefall hat die von der vom Beschwerdeführer vertretenen Gesellschaft eine

Ausländerin verwendet, die polnische Staatsangehörige ist. Diese Ausländerin ist (nach ihren niederschriftlichen

Angaben vom 27. August 1998) "am 17.8.98 über Kleinhaugsdorf als Touristin nach Österreich gekommen", sie

verfügte eigenen Angaben zufolge über "keinen Sichtvermerk" und sie wollte "nur eine Woche arbeiten" und dann auf

die Auszahlung warten, weil "in dieser Firma der Lohn alle 2 Wochen ausbezahlt wird".

Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG abzuweisen.

Die Entscheidung über den Aufwandersatz beruht auf den § 47 C VwGG iVm der Verordnung des Bundeskanzlers BGBl.

II Nr. 333/2003.

Wien, am 25. Februar 2004
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